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Fraktionsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 4 9 8  
 
 

11.02.2022 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt beschließend 10.03.2022  
Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt beschließend 19.05.2022  

 

 
Betreff: Tag des Bolzplatzes 

 
Beschlussvorschlag
 
Bolzplätze gehören in der Metropole Ruhr zu zentralen Treffpunkten aller Generationen und 
unterschiedlichster Menschen. Über die letzten Jahrzehnte waren diese Plätze nicht nur ein Ort 
des Fußballspielens, sondern Orte mit gesellschaftlicher Bedeutung – besonders zwischen 
verschiedenen Kulturen und Altersgruppen. 

Ihr Zustand und ihre Bedeutung und Geschichte sind an allen Orten unterschiedlich. Jedoch haben 
sie viele Gemeinsamkeiten. Diese sollen mit einem „Tag der Bolzplätze“ gelebt werden und ein 
Tag sein, der ihre Geschichte feiert und als Begegnungsort für alle Menschen der Region dient.  

Analog zum erfolgreichen Projekt „Tag der Trinkhallen“ des RVR könnten an teilnehmenden 
Standorten im ganzen Verbandsgebiet ähnliche oder ganz unterschiedliche Formate zur 
Geschichte des jeweiligen Ortes und Freizeitangebote mit Vereinen und sonstigen Akteur*innen 
entwickelt werden. Die Unterstützung des RVR ist dabei vor allem die Organisation der 
Rahmenbedingungen und Übernahme des Marketings durch die RuhrTourismus GmbH für eine 
solche Veranstaltung.  

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt möge daher beschließen:  

 Die RuhrTourismus GmbH wird gebeten, ein Konzept zum „Tag des Bolzplatzes” zu entwickeln 
und dieses anschließend dem Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt vorzustellen. Dabei 
sollen bereits mögliche Kooperationspartner*innen, eine Kostenkalkulation sowie regional 
durchführbare Aktionsformate vorgestellt werden. Anschließend soll über eine 
Beschlussvorlage über die Umsetzung eines solchen Konzepts entschieden werden.  

 Es soll in diesem Rahmen außerdem geprüft werden, ob ein Sonderticket für den 
Verbandsbereich für einen solchen Tag erstellt werden kann, der die Anreise verschiedener 
Standorte mit dem ÖPNV erleichtert und kostengünstig sicherstellt.  

 
Begründung: 
 
Erfolgt mündlich. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Finke, Karsten 
Leineweber, Thorsten 

Finke, Karsten 
Leineweber, Thorsten 

Die Grünen 
FDP-Fraktion 

Akt.zeichen   
  

 
Die Grünen im Ruhrparlament                                                   FDP-Fraktion im Ruhrparlament                                                    
gez. Anna di Bari gez.     Felix Haltt 

 
 


